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Habilitationsordnung 
des Fachbereichs Medizin 
der Universität Hamburg 

Vom 7. Juli 1999 

Die Behörde für Wissenschaft lind Forschung hat am 
I. November 2000 die vom Fachbereichsrat Medizin am 
7. Juli 1999 auf Grund des §97 Absatz 2 des lIamburgischen 
Hochschulgcsctzcs (HmbHG) in der Fassung vom 2. Juli 1991 
(IImbGVBI. S, 249), zuletzt geändert am 25. Mai 1999 
(HmbGVBl. S. 95, 98), beschlossene Habilitationsordnung 
des Fachbereichs Medizin der Universität llamburg nach 
Stellungnahme des Akademischen Senats nach § 137 
HmbHG genehmigt. 

§I 
Zweck der Habilitation und Geltungshereich 

Die Ilahilitation dient dem Nachweis besonderer 
Bcfahigung zu selbständiger wisscnscbalUichcr Forschung 
auf einem der Forschungsgebiete des Fachbereichs Medi 
zin. 

Die Ilabilitation ist gemäß §64 IImbHG eine akade­
mische Prüfung. 

§2 

Habilitationsleistungen 

(1) Die Befahigung nach § 1 wird durch eine I Iabilita­
tionsschrift und durch ein Kolloquium nachgewiesen. An 
die Stelle der Habilitationsschritl können eine oder 
mehrere wissenschaftliche Yeröflentlichungen (sogenannte 
kumulative Habilitation) oder in Ausnahmefällen eine 
hervorragende Dissertation treten. Mit dem Kolloquium 
soll die Bcwerberin/der Bewerber dnrlegen, daß sie/er 
ihre/seine Forschungsergebnisse angemessen darzustellen 
lind zu verteidigen vermag. 
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(2) Die wissenschaftlichen Arbeiten nach Absatz I 
müssen ein Forschungsgehict des Fachbereichs Medizin 
wesentlich fördern. Sie müssen in deutscher oder englischer 
Sprache abgcfaßt sein; auf Antrag kann der Fachbereichsrat 
die Ahfassung in einer anderen Sprache genehmigen. Wird 
eine kumulative Habilitation angestrebt, ist den einzelnen 
wisscnschafllichcn V cröffentlk:hungcn eine wertende 
scbriflliche Zusammenfassung der Forschungen ("foter 
Faden") voranzustellen. 

(3) Im Falle einer gemeinsam mit anderen durchgeführ­
ten Forschungsarbeit muß der individuelle Beitrag der 
ßewerberin/des ße\verbers dokumentiert werden. Art und 
Umfang dieser individuellen Leistung ist von der Bewerbe­
rin/vom Rewerber durch eine dem Inhalt und Umfang der 
Gesamtarbeit angemessene Beschreibung nachprülbar 
gesondert darzustellen. 

§3 

Zulassungsvorausse1zungen 

(I) Die I.ulassung :I.ur Ilabilitation setzt voraus, daß die 
Bewcrbcrin/der Bewerber 
l. ein abgeschlossenes Hochschulstudium besitzt und 
2. den Doktorgrad (Promotion) einer deutschen wissen­

schaftlichen Hochschule in einer der Fachrichtungen 
des Paehben:ichs Medizin besitzt und 

3. in der Regel eine mehljährige erfolgreiche wissenschaft­
liche Tätigkeit in Forschung und Lehre ausgeübt hat. 
Mindestens ein Semester muß die Bewcrberin/dcr 
Bewerber an Veranstaltungen im Rnhmen des Lehrange­
bots des Fachbereichs Medizin mitge\virkt haben. 

(2) Ärztinnen und Ärzte, die eine Habilitation für ein 
Spezialfach anstreben, das mir einer Bezeichnung der Wci­
terbildungsordnung identisch ist, müssen den Erwerb der 
Gebicts~, Teilgebicts- oder Zusatzbezeichnung nachweisen. 

(3) Für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissen­
schaftler ist - soweit vorhanden - die von der jeweiligen 
Faehgesellsehaft anerkannte Qualifikation fUr das Faeh~ 
gebiet naehzU\veisen. 

(4) In besonderen Fällen kunn uuf Antrag der Bewerbe 
dll/des Bewerbers der Doktorgrad einer anderen Faehrich­
lung oder ein gleichwertiger Grad einer ausländischen 
Hochschule als Voraussetzung für die Zulassung zur Habili­
tation anerkannt werden. Die Anerkennung eines auslämli­
sehen akademischen Grades setzt voraus, daß der Hcwerbe­
rin/dem Bewerber die nach den gesetzlichen Vorschriften 
erforderliche Genehmigung zur Führung ihres/seines 
(irades in der ßundesrepublik Deutschland erteilt ist. 

(5) Der Fachhereiehsrat kann im Einzelfall Ausnahmen 
von Absatz I Nummern 2 und 3 und von Absatz 2 und 
Absatz 3 zulassen. 

§4 

Zulassungsantrag 

(I) Die Bewerbcrin/der Bewerber hat den Antrag auf 
Zulassung zur Habilitation schriftlich an die Dekanin/dell 
Dekan des Fachbereichs zu richten unter Angabe des 
Forschungsgebiets, auf dem die l-Iabilitationsleistungen 
erbracht werden sol!en. 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
L ein kurzer Lebenslauf mit besonderer Berücksichtigung 

des wissenschaftlichen Werdegangs, 
2 die Dissertation und die Dllktorurkunde (Doktorbrict), 
3. die wissenschaftlichen Arbeiten, auf Grund derer die 

hesondere Bef1ihigung zu selbständiger Forschung 
festgestellt werden soll (§2 Absatz I), in siebenfacher 
Ausfertigung, 

4. der Nachweis der Weiterbildung gemäß §3 Absatz 2 hzw_ 
der Nachweis der anerkannten Qualifikation gemäß 
§3 Absatz 3, 

5. eine Ühersicht über die hisherige Beteiligung an I,chr­
veranstaltungen, 

6. eine Erklärung darüber, ob die schrirtliche Habilita­
tionsleistung allein oder unter Beteiligung einer 
Arbeitsgruppe angefertigt worden ist, im letzteren Fall 
eine Übersicht über die Zusammensetzung der Arbeits­
gruppe; die individuelle I,eistung der Hewerberinl 
des Bewerbers muß deutlich abgrenzbar und be'\verthar 
sein (§2 Absatz 3), 

7. ein vollständiges Schrinenverzeichnis in siebenfacher 
AusfCrtigung, 

8. eine Erklärung der Bcwerberin/des Bewerbers darüber. 
ob und gegebenenfalls mit welchem Erfolg sie/er bereits 
anderwärts die llabilitation beantragt hat, 

9. bei antragstellendcn Personen, deren Wohnsitz und 
Arbeitsstelle außerhalb l-Iamburgs liegen, eine ßegrün~ 
dung, warum die Habilitation an der Universität 
Ilamburg angestrebt wird. 

Dem Antrag können weitere v\;rölTentliehtc Arbeiten und 
druckfertige Manuskripte beigelligt werden. 

§5 
Vorprüfung des Zu!assungsantragcs 

Die Dekanin/der Dekan und die Prodekanin/dcr 
Prodekan des Fachbereichs Medizin bzw. zwei von ihnen 
bestellte V!.:rtrcter prüfen die von der Be\Verb!.:rin/volll 
Bewerber eingereichten Unterlagen dahingehend VOL ob 
die Eröffnung des Verfahrens dem Fachbereichsrat Medizin 
empfohlen werden kann. Sie können sich hierbei gutaehter­
lieh beraten lassen und von der Bewerberin/vom Bewerber 
ergänzende Auskünfte einholen. 

§6 
Eröffnung des TTahilitationsverrahrens 

Der Faehbereiehsrut entscheidet innerhalb von zwei 
Monaten nach Eingang des Antrags und der erforderlichen 
Unterlagen üher die ZulassunglNichtzulassung der Bewer­
herin/des Bewerbers zur Habilitation. Die Bewerberin/der 
Hc\verber wird von der Dekanin/vo111 Dekan schriftlich 
über das Ergebnis unterrichtet. Mit der Zulassung ist das 
Verfahren eröffnel. Die Nichtzulassung ist zu begründen. 

§7 
Rücktritt vom IIabilitationsverfahren 

Die Bewerberin/dcr Bewerber kann vom I labilitations­
verfahren folgenlos zurücktreten, bis das erste Gutachten 
beim Hahilitationsausschuß eingetroffen ist. 

§8 
Ilabilitationsausschuß 

(I) Noch Eröffnung des 1 Iabilitationsverf~lhrens setzl 
der Faehbereiehsrat einen l-Iabilitationsallssehllß ein. Ihm 
obliegt die Durchführung des Habilitationsverfahrens. 

(2) Der Habilitationsausschuß besteht aus mindestens 
fünf, höchstens sieben ProfessorinnenlProlessoren oder 
habilitierten Angehörigen des Fachbereichs Medizin. In 
der Regel sollen wenigstens zwei Mitglieder des Habilita­
tionsausschusses mit dem speziellen Forsehungsgebiet der 
eingereichten Arbeiten vertraut sein. Tn begründeten Fallen 
können bis zu zwei Professorinnen/Professoren oder hahili~ 
ticrte Angehörige anderer Fachhereiche oder anderer Uni­
versitäten in den Habilitationsausschuß gewählt werden. 
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Die Bcwcrbcrin/dcr Bewerber kann zwei Mitglieder des 
Habilitationsausschusses vorschlagen; den Vorschlägen ist, 
soweit möglich und vertretbar, zu entsprechen. 

(3) Ocr Habilitationsausschuß wählt sich eine Vorsit~ 
zendeleinen Vorsitzenden l!l1d deren/dessen Stellvertreter. 
Der lIabilitationsausschuß ist nur bcschlußfahig, wenn 
mindestens die Hälfie aller Mitglieder abwesend ist Ent­
scheidungen über die Annahme oder die Ablehnung der 
lIabilitations1cistungcll setzen die Anwesenheit aller Mit­
glieder voraus und hcdürlen der Mehrheit der Stimmen. In 
AusnahmefaUen kann von dem Erfordernis der Anwesen­
heit aller Mitglieder abgesehen und ein schriftliches Votum 
zugelassen werden, soweit die Anheraumung eines neuen 
Sitzungstermins nicht möglich oder vertretbar ist. Stimm­
enthaltung ist nicht zulässig. 

<'1) Der J-labilitationsuusschuß bestellt mindestens z\vei 
Professorinnen/Proressoren oder habilitierte Hochschul­
lchrerinnenll-Iochschullehrer zu Gutachterinl1en/Glltach­
tern dcr von der ßewerberin/vom Bewerber eingereichten 
wissenschartlichen Arbeiten nach *2 Absatz 1. Es sind 
immer zwei auswärtige Gutaehtcn einzuholen. Den gutach­
tenden Personen wird dabei mitgeteilt, daß der Bewcrbe­
rin/dem Bewerber auf Antrag der Inhalt des Gutachtens mit 
Namensnennung der gutachtenden Personen zur Kenntnis 
gegeben wird. Sämtliche Gutachten werden dem Tlabilita­
tionsausschuß vorgelegt. Der Bewerberin/dem Bewerber 
wird auf Antrag der Inhalt der Gutachten zur Kcnntnis 
gegeben einschließlich der Namen der gutachtenden 
Personen. 

(5) Die Beratungen des lIabilitationsausschusses sind 
nicht öffentlich. Über die Beratungen des Ilabilitationsaus­
schusses ist ein Protokoll zu fuhren. Das Protokoll hat den 
Wortlaut der Beschlüsse und Empfehlungen. sowie die 
Abstimmungsergebnisse zu enthalten. 

Prüfung der schriltliehen Habilitationslcistungen 

(1) Sobald die Gutachten vorliegen, entscheidet der 
lIabilitationsausschuß nach Prüfung darüber, ob die von 
der Bewcrberin/vom Bewerber vorgelegten wissenschaft­
lichen Arheiten als Habilitatiollsleistung anerkannt wer­
den. Erkennt der lIabilitationsausschuß diese an, teilt 
die/dcr Vorsitzende dcr Bewerberin/dem Bcwerbcr mit, daß 
das I Iabilitationsverrahren mit dem Kolloquium gemäl\ §2 
Absatz I longcfUhrt wird. 

(2) Erkennt der Habilitationsausschuß die von der 
ßcwerberin/voOl Bcwerber vorgelegten wissensehafUichen 
Arbeiten nicht als Habilitationsleistung an, teilt dic/ 
der Vorsitzende diese Entscheidung der Bewcrberin/dem 
Bewerber mit den Gründcn sehrifilich mit. Die Bewerbe­
rin/der Bewerber kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Entscheidung schriftlich Stellung nehmen und 
beantragen, mit den Mitgliedern des I-labilitationsausschus­
ses Fragen der begutachteten Arbeiten zu erörtern. 

(3) Nutzt die Bewcrbcrin/der Bewerber im Falle des 
Absatzes 2 die Frist, beschlicHt der Ausschuß nach Vorlage 
der schriftlichen Stcllungnahme und gegebenenfalls der 
mündlichen Erörterung der begutachteten Arbeiten erneut, 
ob die Arbeiten als Habilitationsleistungen anzuerkennen 
sind. Dieses Verfahren soli innerhalb weiterer zwei Monate 
abgeschlossen werden. Die Entscheidung wird der Bewer­
benn/dem Bewerber von Jer/dem Vorsitzenden des Hahili­
tationsausschusses mitgeteilt, im Falle einer ablehnenden 
Entscheidung schriftlich mit den Gründen. 
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(I) Nach der Anerkennung der schriftlichen Habilita­
tionsleistungen gemäß §9 legt der Habilitationsausschuß 
dcn Termin Hir das Kolloquium fest. 

(2) Der Termin und der Ort des Habilitations-Kolloqui­
ums werden von der Dekanin/vom Dekan fakultätsöffent­
lich bekannt gemacht. Die Dekanin/der Dekan kann ferner 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer anderer 
Fakultäten oder Hochschulen, Vertreter anderer wissen­
schaftlicher Einrichtungen oder weitere Habilitations­
bewerberinnen/H ahil itationsbewcrbcr einladen. 

(3) Nach dem Kolloquium, zu dem alle Mitglieder des 
! labilitationsausschusses anwesend sein müssen, entschei­
det der I1abilitationsaussehuß, ob die mündliche lIabilita­
tionsleistung deo Errordernissen genügt und daher anzuer­
kennen ist. Wird die Leistung tUr nicht ausreichend erach­
tet, so kann der Habilitationsausschuß beschließen, daß das 
Kolloquium binnen seehs Monaten einmal wiederholt 
werden kann. 

§I J 
Vollzug der Habilitation 

(I) Sind die schriftliche und mündliche lIabilitationslci­
stung angenommen, so spricht der Habilitationsausschuß 
die Habilitation aus. Dabci wird das Forschungsgebict 
bezeichnet, für das die Anerkennung der ForschungsbeHihi­
gung erlangt worden ist; hierbei ist der Habiliiationsaus­
schuß an der. Vorschlag der Bewerbcrin/dcs Bewerbers nach 
*4 Absatz 1 nicht gebunden. Beabsichtigt der Habilita­
tionsausschuß eine vom Vorschlag abweichende Bezeich­
nung für das Forschungsgebiet vorzunehmen. so isl die 
Be\Verberin/dcr Bewerber vorher anzuhören. -Die Deka­
ninlder Dekan eröfTnct der Bcwcrberinldem Bewerber die 
Entscheidung im Namcn des Fachbereichs Medizin. Über 
dcn Nachweis der Forschungsbefalügung soll innerhalb 
von zwölf Monaten nach Eingang des Antrages und der 
erforderlichen Unterlagen (§4) entschieden sein. 

(2) Über die Habilitation wird eine Urkunde ausgestellt. 

§12 

Verbleib der Habilitationsschrift 

Nach Abschluß des Verfahrens wird ein Exemplar der 
I-Iabilitationssehrill in die Ärztliche Zentralbibliothck des 
Fachhereichs Medizin eingestellt, ein weiteres Exemplar der 
Slaats- und Universitätsbibliothek überlassen. 

§13 
Wiederholung 

Ist die Habilitation abgelehnt worden, kann die Bewer­
bcrin/der Bcwerber frühestcns nach einem Jahr erneut die 
Zulassung zur Habilitation beantragen. 

§14 
Widerruf 

Die Habilitation ist vom Fachbereichsrat zu widerruren, 
wenn sie durch Täuschung über da<; Vorliegen wesentlicher 
Voraussetzungen oder über die selbständige Abfassung der 
eingereichten Arbeiten bewlrkt worden ist. Vor dem 
Beschluß ist der Habilitierten/dem Habilitierten Gelegen-
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heit zur Äußerung zu geben. Ocr Beschluß, der den Widerruf 
ausspricht, ist der Habilitierten/dem Habilitierten mit den 
Gründen schriftlich mitzuteilen und dem Univcrsiuts­
präsidenten anzuzeigen. Die Ilabilitationsurkundc wird 
cmgc:tngen. 

§15 

Übcrprlifung des Verfahrens 

(I) Über Widersprüche entscheidet gemäß §64 Absatz 5 
Salz 3 HmbHG der Fachbereichsrat. 

(2) Unberührt bleibt das Recht der Bewerberin/dcs 
Bewerbers, beim Ausschuß lLir Forschung und wissen­
schaftlichen Nachwuchs des Akademischen Senats die 
Übcrprüümg des Habilitationsverfahrens zu beantragen 
oder gegen Entscheidungen des Fachbereichsrates und des 
Habilitationsausschusses Rechtsbehelre einwIegen 

§16 

Inkrafitrcten. Übergangsregcltmg 

(1) Diese Habilitationsordnung tritt am Tage nach ihrer 
VerätTentlichung im Amtlichen Anzeiger in KralL Mit 
diesem Tage tritt die vorläufige Habilitationsordnung des 
Fachbereichs Medizin der Universität llamburg vom 
20. Oktober 1982 außer Kraft. 

(2) Ein iIabililationsverfahren, Jas bei Inkrafttreten 
dieser lJabililationsordnung bereits eröffnet ist, wird auf 
Antrag der Bewerberin/des Bewerbers nach den Vorschrif­
ten der in Absatz Satz 2 genannten Habilitationsordnung 
fortgcllihrL 

Hamburg. den 1. November 2000 

Die Behörde für Wissenschaft unu Forschung 
Amtl. An:. S. 39/5 
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Hinweis: 
§ 3 Satz 2 lautet: "Der Habilitationsausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist." 




